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§ 43 VStG
 VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Wird der Beschuldigte zur Vernehmung vor die erkennende Behörde geladen oder ihr vorgeführt, so ist das

Strafverfahren in mündlicher Verhandlung durchzuführen und nach der Aufnahme der erforderlichen Beweise

womöglich sogleich der Bescheid (Straferkenntnis oder Einstellung) zu verkünden.

2. (2)Kann der Bescheid nicht sofort auf Grund der mündlichen Verhandlung erlassen werden, so ist dem

Beschuldigten, der an der Verhandlung teilgenommen hat, sofern er nicht darauf verzichtet hat, vor der Erlassung

des Straferkenntnisses Gelegenheit zu geben, sich zum Ergebnis der später vorgenommenen Erhebungen, wenn

sie im Straferkenntnis berücksichtigt werden sollen, zu äußern.

3. (3)Der Beschuldigte kann zur mündlichen Verhandlung eine an der Sache nicht beteiligte Person seines

Vertrauens beiziehen.

4. (4)Hat der Beschuldigte bei seiner Vernehmung einen Verteidiger beigezogen, so darf sich dieser an der

Vernehmung beteiligen, indem er nach deren Abschluss oder nach thematisch zusammenhängenden

Abschnitten ergänzende Fragen an den Beschuldigten richtet oder Erklärungen abgibt. Während der Vernehmung

darf sich der Beschuldigte nicht mit dem Verteidiger über die Beantwortung einzelner Fragen beraten.
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